
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berufliches Schulzentrum 
„Konrad Zuse“ 

Hoyerswerda 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
 
 

      
      
      
 

Berufsbereich:  

Ernährung, Gästebetreuung 
und hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen 

 

BSZ „Konrad Zuse“ Hoyerswerda 
Käthe-Kollwitz-Str. 5 
02977 Hoyerswerda 

E-Mail: schulleitung@bsz-konrad-zuse.de 
Tel.: 03571-48710  Fax: 03571-487130 

 

Für Ihre Bewerbung benötigen wir 
folgende Unterlagen/Arbeitsmittel: 
 

 Bewerbungsschreiben 

 tabellarischer Lebenslauf mit Passbild  

 schriftliche Zustimmung der Eltern 

 letztes Schulzeugnis als beglaubigte 
Kopie 

 Belehrung lt. Infektionsschutzgesetz 
(Gesundheitsamt) 

 

KONRAD

ZUSE

BSZ

 

Berufliche Grundbildung  
– BGJ –    

mailto:schulleitung@bsz-konrad-zuse.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Berufsgrundbildungsjahr 

(BGJ) bietet die Möglichkeit für 
berufsschulpflichtige Schulabgänger,  
die keine reguläre Lehrstelle gefunden haben, 
ein staatliches Ausbildungsjahr  
in Vollzeit und ohne Schulgeld an einer 
Beruflichen Schule zu absolvieren. 
Am BSZ „Konrad Zuse“ gibt es die 
Möglichkeit, körperbehinderte Jugendliche in 
diesen Bildungsgang zu integrieren.  

 

  Aufnahmevoraussetzungen 
 

 Hauptschulabschluss 

 

 

 

Ausbildungsinhalte: 
 

   berufsübergreifende Fächer:  

 Deutsch/Kommunikation, Sport, Ethik, 
Englisch, Wirtschaftskunde 

 

   berufsbezogener Bereich:  

 Unterweisen einer neuen Mitarbeiterin/eines 
neuen Mitarbeiters 

 Herstellen von Erzeugnissen 

 Präsentieren und Verkaufen 

 Beschaffen, Lagern, Konservieren 
 

   Betriebspraktikum:    

 4 Wochen 

 

Abschluss:  
 

 Erfüllung der Berufsschulpflicht. 
 

 Nach Abschluss der Grundbildung ist eine 
Anerkennung als 1. Lehrjahr bei Aufnahme 
einer Ausbildung in einem 
Gastronomiebetrieb oder im 
Lebensmittelhandwerk (z. B. Bäcker, 
Fleischer, Fachverkäufer/-in) möglich. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
      

Das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) 

bietet die Möglichkeit für berufsschul-
pflichtige Minderjährige, die keine reguläre 
Lehrstelle gefunden haben, ein staatliches 
Ausbildungsjahr in Vollzeit und ohne 
Schulgeld an einer Beruflichen Schule zu 
absolvieren. Der Unterricht erfolgt auf 
Realschulniveau.  

Zielgruppe: 
 

 Schüler der Oberschule mit Real- oder 
Hauptschulabschluss oder einem 
gleichwertigen Bildungsabschluss 

 
Ausbildungsinhalte: 
 

    berufsübergreifende Fächer: 

 Deutsch/Kommunikation, Englisch, Ethik, 
Gemeinschaftskunde, Wirtschaftskunde 
 

     berufsbezogener Bereich: 
 Unterweisen einer neuen Mitarbeiterin/ 

eines neuen Mitarbeiters 

 Herstellen von Erzeugnissen 
 erforderliche Bekleidung:  Schürze, 

festes Schuhwerk, Küchenkleidung: 
(Kochjacke – 100 % Baumwolle,  
Vorbinder, Kopfbedeckung) 

 Präsentieren und Verkaufen 

 Beschaffen, Lagern, Konservieren 
 

     Betriebspraktikum: 
 5 Wochen 

 
Abschluss:  
 

 Erfüllung der Berufsschulpflicht bei 
regelmäßiger Teilnahme 

Perspektiven: 
 

Das BGJ im Berufsfeld Ernährung, Gäste-
betreuung und hauswirtschaftliche Dienst-
leistungen kann als 1. Lehrjahr anerkannt 
werden und ermöglicht die Fortsetzung der 
Ausbildung in jedem Beruf dieses 
Berufsfeldes. 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/

